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Jahresplanung 
 
Die Jahresplanung bildet einen integrierenden Bestandteil des Ressourcenvertrags und wird diesem als 
Anhang 4 beigelegt. Ziel ist es, mit Instrumenten die Steuerungsmöglichkeiten der Gemeinde Lyss zu 
unterstützen und zu optimieren. 
 
1. Allgemeine Umschreibung der Produkte und Produktkategorien 
 
Produkt Sicherheitspolizei 
Produktkategorien: Präventive Präsenz, Präventionsarbeit, Intervention, Veranstaltungen und 
Kundgebungen, Beratung/Instruktion/Auskunft/Analyse 
 
Produkt Verkehrspolizei 
Produktkategorien: Verkehrsunterricht, Beratung/Instruktion/Auskunft/Analyse  
 
Produkt Amts- und Vollzugshilfe 
 
2. Kommunale Steuerung 
 
2.1 Quartalsgespräche 
 
Die Gemeinde Lyss trifft sich mit dem örtlich zuständigen Vertreter der Kantonspolizei einmal pro Quartal 
zu einem strukturierten Gespräch. Anlässlich dieses Gespräches soll überprüft werden, inwieweit die 
vereinbarten Leistungen und Einsatzschwergewichte (vgl. Ziff. 2.2) umgesetzt und die Brennpunkte (vgl. 
Ziff. 2.3) Wirkung zeigen. Gleichzeitig soll das weitere Vorgehen bestimmt werden. 
 
Der örtlich zuständige Vertreter der Kantonspolizei sowie der Ansprechpartner der Gemeinde legen im 
Rahmen der Jahresplanung die Termine und Orte für die Quartalsgespräche fest. 
 
Es wird von jedem Quartalsgespräch ein Beschlussprotokoll erstellt, in welchem insbesondere die 
getroffenen Massnahmen und Entscheide festgehalten werden. 
 
2.2 Jahresplanung 
 
Die Gemeinde Lyss steuert mittels einer Jahresplanung. Die Gemeinden bezeichnen hierzu eine 
Ansprechstelle, welche mit der Kantonspolizei die Jahresplanung erstellt. Die Jahresplanung wird jährlich 
bis Mitte November für das Folgejahr neu erstellt. In der Jahresplanung legt die Gemeinde ihre 
Einsatzschwergewichte fest und gemeinsam werden SOLL-Werte für die unten genannten 
Produkte/Produktkategorien definiert. 
 
Nur die wenigsten polizeilichen Tätigkeiten lassen sich im Voraus planen. Es ist deshalb einzig für folgende 
Produkte/Produktkategorien möglich, im Rahmen der Jahresplanung SOLL-Werte zu definieren: 
 

- Sicherheitspolizei/Präventive Präsenz 
- Sicherheitspolizei/Präventionsarbeit 
- Verkehrspolizei/Verkehrsunterricht 

 
Pro eingekaufte Ressource werden pro Jahr 1'440 Arbeitsstunden erbracht. Die Gesamtleistung entspricht 
bei 2 Ressourcen somit insgesamt 2'880 Arbeitsstunden pro Jahr.  
 
Da der Gemeinde Lyss die Kompetenz erteilt wird, stationäre Geschwindigkeits- und 
Rotlichtüberwachungsanlagen selbst zu betreiben, muss sie gemäss Art. 8 Abs. 3 PolG im Gegenzug 
mindestens die bis anhin von ihr erbrachten Aufwendungen für gerichtspolizeiliche Leistungen beim Kanton 
einkaufen. Es wird festgestellt, dass die damalige Gemeindepolizei vor 2006 keine gerichtspolizeilichen 
Leistungen erbrachte und somit kein Einkauf erfolgen muss. 
 
Die Kantonspolizei erfasst IST-Werte für sämtliche Produkte und Produktkategorien und wertet diese aus. 
 
Die Kantonspolizei stellt für die Jahresplanung ein entsprechendes Formular (vgl. Ziff. 4) zur Verfügung.  
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2.3 Brennpunktsteuerung 
 
Die Gemeinde Lyss definiert anlässlich der Quartalgespräche ihre maximal drei Brennpunkte. Diese 
Brennpunkte können in den Bereichen Sicherheitspolizei, Gastgewerbekontrollen und Verkehrskontrollen 
festgelegt werden. Die Kantonspolizei bewirtschaftet diese Brennpunkte prioritär und rapportiert 
tagesgenau. 
 
Die Laufzeit der Brennpunkte dauert in der Regel maximal ein Quartal. Bei Bedarf kann die Laufzeit über 
das Quartalsende hinaus verlängert werden, gilt jedoch entsprechend als „neuer“ Brennpunkt für das neue 
Quartal. 
 
2.4 Geschwindigkeitskontrollen 
 
Die Gemeinde Lyss hat die Möglichkeit, einen Drittel der bisher in der Ressourcengemeinde geleisteten 
Geschwindigkeitskontrollstunden in Bezug auf Örtlichkeit mitzusteuern. Die Anträge sind anlässlich der 
Quartalsgespräche zu stellen und werden soweit möglich umgesetzt. 
 
2.5 Reporting 
 
Die Kantonspolizei stellt der Gemeinde quartalsweise ein standardisiertes Leistungsreporting (vgl. Ziff. 4) 
zur Verfügung.  
 
Bei Abweichungen der IST- zu SOLL-Werten (Total/Jahr) können gemeinsam Massnahmen definiert 
werden. Von den definierten SOLL-Werten der Jahresplanung kann abgewichen werden, wenn die 
vereinbarte Gesamtleistung aufgrund nicht planbarer Leistungen trotzdem erreicht wird.  
 
Die Kantonspolizei Bern stellt einmal jährlich einen geeigneten Auszug aus der definitiven polizeilichen 
Kriminalstatistik (PKS), der polizeilichen Verkehrsunfallstatistik (VUSTA) und der polizeilichen 
Geschwindigkeitsmessstatistik (GM-Statistik) zur Verfügung.  
 
Erkennt die Gemeinde Mängel in der Leistungsberichtserstattung, können diese innert 30 Tagen nach 
Erhalt des Reportings schriftlich beanstandet werden 
 
3. Kontaktpersonen und Erreichbarkeit 
 
Für konkrete und einzelfallabhängige Fragen der Umsetzung des Ressourcenvertrags bildender 
Bezirkschef  und die zuständige Vertreterin bzw. der zuständige Vertreter der Gemeinde  (gemäss Art. 2 
des Ressourcenvertrages) einen Operationsausschuss. 
 
Für allgemeine und grundlegende Fragen der Umsetzung des Ressourcenvertrags bilden die Chefin oder 
der Chef der Stationierten und Mobilen Polizei Seeland sowie die zuständige Gemeinderätin, bzw. der 
zuständige Gemeinderat der Vertragsgemeinde einen Koordinationsausschuss. Bei Bedarf können die 
Chefin oder der Chef der Regionalpolizei SJB und weitere Mitglieder des Gemeinderates an den Sitzungen 
des Koordinationsausschusses teilnehmen (gemäss Art. 12 des Ressourcenvertrags). 
 
In der Jahresplanung sind diejenigen Personen zu bezeichnen, welche in den obgenannten Ausschüssen 
Einsitz nehmen und wer die Erreichbarkeit der Gemeinde für die Steuerung von Einzelereignissen 
sicherstellt. 
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4. Muster 
 
4.1 Muster Jahresplanungsformular 
 

 
 

 
 
  

 Einsatzschwergewichte oder gemeindespezifische Anforderungen 

                       

  Sicherheitspolizei:                  Bemerkungen:  

 −  −  

 −  −  

 −  −  

 −  −  

               

  Verkehrspolizei:                  Bemerkungen: 

 −  −  

 −  −  

 −  −  

 −  −  

              

  Übrige:                  Bemerkungen: 

 −  −  

 −  −  

 −  −  

 −  −  

            

 
Erreichbarkeit der 
Gemeindevertretung:     Büro Privat Mobil  

          

 
Steuerung Einzelereignis 
         

 Operationsausschuss         

          

 Koordinationsausschuss         
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4.2 Muster Reporting 
 

 
 


